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Gesetzliche Grundlagen

• Schulgesetz Land MV

• APVO 2019

• Mittlere Reifeprüfungsverordnung MV 2020

• Verordnung über die Versetzung, Kurseinstufung und den 

Wechsel des Bildungsganges sowie über die Berufsreife an 

den allgemein bildenden Schulen 

• Broschüre Gymnasiale Oberstufe
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Schullaufbahn / Abschlüsse Gymnasium

1. Berufsreife gleichwertiger Abschluss – Versetzung in 10

2. Mittlere Reife

I. Prüfung Mittlere Reife Klasse 10

II. Versetzung in Klasse 11 – gleichwertiger Abschluss

3. Schulischer Teil der Fachhochschulreife (2 Semester )

4. Abitur 
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Mit der Versetzung in die Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums 

erreichen die Schülerinnen und Schüler, deren Zeugnis der 

Jahrgangsstufe 10 einen Notendurchschnitt über alle Fächer 

von bis zu 3,9 oder besser aufweist, einen Abschluss, der der 

Mittleren Reife gleichwertig ist. Andere Schülerinnen und 

Schüler, die das Gymnasium vor dem Erwerb der Allgemeinen 

Hochschulreife verlassen und die Mittlere Reife anstreben, 

können sich an der bisher besuchten Schule einer 

entsprechenden zentralen Prüfung unterziehen. 
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§ 2 - Aufbau

Die gymnasiale Oberstufe der Gymnasien und

Gesamtschulen gliedert sich in eine

Einführungsphase in der Jahrgangsstufe 10 und

eine Qualifikationsphase in den Jahrgangsstufen 11

und 12.
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§ 3 – Verweildauer

Kann eine Schülerin oder ein Schüler innerhalb der 

Verweildauer nicht mehr die Zulassung zur Abiturprüfung 

erlangen, muss sie oder er die Schule verlassen. 

Leistungsnachweise aus Schulhalbjahren, die eine Schülerin 

oder ein Schüler wiederholt, können nicht auf die Belegungs-

und Einbringungsverpflichtungen angerechnet werden. 
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§ 10 – Qualifikationsphase

• Unterricht wird in Form von Grundkursen und Leistungskursen

organisiert.

• Leistungskursfächer werden fünfstündig unterrichtet.

• Die Grundkursfächer Mathematik, Deutsch, die fortgeführten

Fremdsprachen, Geschichte und Politische Bildung, sowie Biologie,

Chemie, Physik und Informatik werden dreistündig unterrichtet.

• Die weiteren Grundkursfächer werden zweistündig unterrichtet.

Berufliche Orientierung gemäß § 11 Absatz 7 sowie

Projektfachunterricht gemäß § 11 Absatz 8 bis 10 werden ebenfalls

zweistündig unterrichtet.
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§ 11 – Unterrichtsfächer

Die Unterrichtsfächer werden folgenden Aufgabenfeldern zugeordnet: 

1. dem sprachlich-literarisch-künstlerischen Aufgabenfeld (Deutsch, 

Englisch, Französisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, 

Griechisch, Latein, Niederdeutsch, Darstellendes Spiel, Kunst und 

Gestaltung, Musik), 

2. dem gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld (Geografie, 

Geschichte und Politische Bildung, Philosophie, evangelische und 

katholische Religion, Sozialkunde, Wirtschaft),

3. dem mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen 

Aufgabenfeld (Mathematik, Biologie, Chemie, Physik, Informatik). 
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§ 11 – Unterrichtsfächer
• An einer Schule sollen Leistungskurse nur in

Unterrichtsfächern gemäß Absatz 1 angeboten werden, die

auch als Grundkursfächer gewählt werden können.

• An einer Schule müssen mindestens die

Leistungskursfächer Mathematik, Deutsch, Englisch,

Geschichte und Politische Bildung sowie eine der

Naturwissenschaften Biologie, Physik oder Chemie

angeboten werden.
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§ 12 – Belegung

• Eine Schülerin oder ein Schüler hat zwei

Leistungskursfächer durchgängig zu belegen. Ein

Leistungskursfach ist Mathematik, Deutsch, eine

fortgeführte Fremdsprache, oder eine der

Naturwissenschaften Biologie, Physik und Chemie .

• Ein Unterrichtsfach kann nicht gleichzeitig als Grundkurs

und als Leistungskurs belegt werden.
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§ 12 – Belegung

Verpflichtend als Grund- oder Leistungskurs:

• Mathematik

• Deutsch

• eine fortgeführte Fremdsprache

• Geschichte und Politische Bildung

• eine der Naturwissenschaften Biologie, Physik oder Chemie

• Kunst und Gestaltung oder Musik

• evangelische oder katholische Religion oder Philosophie

• sowie Sport (Sportersatzkurs)

• Berufliche Orientierung (im ersten Jahr zu belegen)
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§ 12 – Belegung

• Ist eine Schülerin oder ein Schüler für die gesamte

Qualifikationsphase oder für einzelne Schulhalbjahre vom

Sportunterricht befreit, so ist zum Erreichen der

Belegungspflicht für diesen Zeitraum anstelle von Sport ein

anderes Unterrichtsfach zu wählen. Die Schülerin oder der

Schüler ist entsprechend zu beraten. (SpE –

Sportersatzkurs zweistündig)
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§ 15, 16 – Leistungsbewertung

• Lernerfolgskontrollen

• Klausuren

• Sonstige Noten (Protokolle, mündliche Leistungen,…)

• Komplexe Leistungen (Präsentationsleistung)

• Facharbeit

• Besondere Lernleistung
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§ 25, 26 – Wahl der Prüfungsfächer

• Leistungskursfach 1 (verbindlich)

• Leistungskursfach 2 (verbindlich)

Ende 3. Semester weitere Wahl der Prüfungsfächer:

• Schriftliches Grundkursfach

• Mündliches Grundkursfach

• Mündliches Grundkursfach
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§ 29 / 43 – Anmeldung zur Abiturprüfung

• Nach Vorliegen der Ergebnisse des 4. Semester

• Einbringung

• 8 Semester Leistungskurse

• 28 Semester Grundkurse (Prüfungsfächer +

Pflichteinbringung)

• Block 1 – Einbringung nach 4 Semester

• Block 2 – Ergebnisse der Abiturprüfung

• Anlage 5 regelt Pflichteinbringung
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